
  

 

 

 

Durchführung von Events – drei Varianten  

Variante 1: 

Einhaltung der 

Distanzregeln 

Variante 2: 

Einhaltung der 

Schutz-

massnahmen 

Variante 3: 

Variante 1 und 

Variante 2 können 

nicht eingehalten 

werden 

• Der neue 

Mindestabstand von 1.5 

Metern zwischen 

Personen kann 

durchgehend (während 

dem Sitzen sowie dem 

Bewegen) eingehalten 

werden  

 

 

 

 

 

• Die Gäste werden 

darüber informiert, dass 

während der 

Veranstaltung ein 

konstantes und 

korrektes Tragen der 

Hygienemasken 

empfohlen wird 

oder 

• oder du versiehst deine 

Sitzplätze mit 

geeigneten 

Trennwänden (bei 

Veranstaltungen mit 

festen Sitzplätzen reicht 

es, einen Sitz 

leerzulassen) 

 

• Gäste werden über die Pflicht der 

Datenerhebung informiert 

• Gäste werden informiert, dass im 

Falle einer Ansteckung die 

Quarantäne verordnet werden kann 

• Kontaktdaten der Gäste werden 

erhoben (Name, Telefon, ggf. 

Sitzplatz). Gäste müssen in der Lage 

sein ihre engsten Kontakte der 

letzten 14 Tage bekannt zu geben 

• Bei Veranstaltungen bis zu 1000 

Personen dürfen im Falle einer 

Ansteckung nicht mehr als 300 

Personen kontaktiert werden. Der 

Bundesrat empfiehlt, Sektoren 

einzurichten. 

Nicht umsetzbar? Nicht umsetzbar? 


